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Nürnberg, im Juli 2020 
 
 

Auflösungsverlust bei Beteiligung i.S.d. § 17 EStG 
Ein Auflösungsverlust entsteht erst, wenn (mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit) feststeht, 
dass eine Fortsetzung der Gesellschaft ausgeschlossen ist. Wird die Gesellschaft fortgesetzt, z.B. weil 
ein Antrag nach § 213 InsO (wider Erwarten) Erfolg hat, ist ein Auflösungsverlust nicht entstanden. War 
ein Auflösungsverlust steuerlich bereits erfasst, müsste dies rückgängig gemacht werden. Grundsätzlich 
darf deshalb die Entstehung des Verlusts nicht angenommen werden, solange ein Antrag nach 
§ 213 InsO noch möglich oder noch offen ist. 
*BFH, Urt. v. 19.11.2019 – IX R 7/19, NV 

Zur Berücksichtigung eines Auflösungsverlusts bei Insolvenz geht der BFH von folgenden Grundsätzen aus: 

- Im Fall der Liquidation der Gesellschaft schließt der BFH eine Zuteilung oder Zurückzahlung von Gesell-
schaftsvermögen an die Gesellschafter regelmäßig erst dann aus, wenn die Liquidation abgeschlossen 
ist. Nur ausnahmsweise kann dafür auf einen früheren Zeitpunkt abgestellt werden, etwa wenn die Eröff-
nung des Konkurs- oder Insolvenzverfahrens mangels Masse abgelehnt worden ist, oder wenn aus ande-
ren Gründen feststeht, dass die Gesellschaft bereits im Zeitpunkt des Auflösungsbeschlusses vermö-
genslos war. In diesen Fällen kann die Möglichkeit einer Zuteilung oder Zurückzahlung von Restvermö-
gen an die Gesellschafter ausgeschlossen werden. 

- Bei einer Auflösung der Gesellschaft infolge der Eröffnung des Insolvenzverfahrens lässt sich diese Fest-
stellung regelmäßig noch nicht treffen. Etwas anderes hat der BFH in diesen Fällen ausnahmsweise nur 
dann für möglich gehalten, wenn aufgrund des Inventars und der Konkurseröffnungsbilanz des Konkurs-
verwalters (§§ 123, 124 KO) oder einer Zwischenrechnungslegung (§ 132 Abs. 2 KO) ohne weitere Er-
mittlungen und mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit damit zu rechnen ist, dass das Vermö-
gen der Gesellschaft zu Liquidationswerten die Schulden nicht mehr decken wird und ein Zwangsver-
gleich ausgeschlossen erscheint. Entsprechendes gilt, wenn sich derartige Erkenntnisse aus dem Inven-
tar und der Insolvenzeröffnungsbilanz (§§ 151, 153 f. InsO) oder einer Zwischenrechnungslegung 
(§ 66 Abs. 2 InsO) des Insolvenzverwalters ergeben. 

- Zudem setzt die Entstehung eines Auflösungsverlusts voraus, dass die Höhe der nachträglichen An-
schaffungskosten feststeht. Es muss daher absehbar sein, ob und in welcher Höhe dem Gesellschafter 
noch nachträgliche Anschaffungskosten oder sonstige im Rahmen des § 17 Abs. 2 EStG  berücksichti-
gungsfähige Veräußerungs- oder Aufgabekosten entstehen. Insofern dürfen keine wesentlichen Ände-
rungen mehr eintreten. Zu der Beurteilung der Vermögenslage auf der Ebene der Gesellschaft muss also 
die Beurteilung der Vermögenslage auf der Ebene des Gesellschafters hinzutreten. 

- Nach § 213 InsO kann die Einstellung des Insolvenzverfahrens mit Zustimmung der Gläubiger beantragt 
werden. Selbst wenn solche Anträge i.S.d. § 213 InsO in der Praxis selten erfolgreich sind, darf daraus 
nicht verallgemeinernd geschlossen werden, dass es für den Zeitpunkt der Verlustentstehung grundsätz-
lich unbeachtlich ist, dass ein solcher Antrag gestellt werden kann. 

 
 
Nachrüstung von elektronischen Kassen 
 
1. Haben Sie Ihre Kasse nach dem 25.11.2010 und vor dem 01.01.2020 angeschafft? 
 
Dann gilt: Elektronische Kassensysteme, die mit einer zertifizierten TSE nachgerüstet werden können, müssen laut 
Kassengesetz bis zum 01.01.2020 nachgerüstet worden sein. Für diese Kassen greift nun aber die Nichtbeanstan-
dungsregelung bis zum 30.09.2020. Bayern hat diese Frist nun bis zum 31.03.2021 auf dem Erlasswege verlän-
gert. 
 
 



 
Sämtliche Beiträge sind mit Sorgfalt bearbeitet, dennoch kann für ihren Inhalt keine Haftung übernommen werden. 

 
 
Bis dato gesetzeskonforme Registrierkassen, die nach dem 25.11.2010 und vor dem 01.01.2020 angeschafft wur-
den und nicht mit einer TSE aufrüstbar sind, dürfen ausnahmsweise noch bis zum 31.12.2022 weiter genutzt wer-
den. Erst dann müssen sie durch ein neues System ersetzt werden. 
 
Hinweis: 
Auch hier sollten Sie sich die Nichtnachrüstbarkeit Ihres Kassensystems durch den Hersteller bestätigen lassen 
und dieses Dokument zu Ihrer Verfahrensdokumentation hinzufügen. 
 
Achtung: PC-Kassensysteme sind generell von der Übergangsregelung ausgenommen und müssen auf jeden Fall 
bis zum 01.01.2020 nachgerüstet worden sein! 
 
 
2. Kassen an- bzw. abmelden 
 
Seit 2020 muss laut Kassengesetz sowohl die Anschaffung als auch die Außerbetriebnahme elektronischer Kas-
sensysteme innerhalb eines Monats dem Finanzamt gemeldet werden. Alle vor 2020 angeschafften elektronischen 
Kassen sind bis zum 31.01.2020 zu melden. Ausgenommen sind nur Geräte, für die die verlängerte Nutzung bis 
Ende 2022 gilt. Die Meldung muss „nach amtlich vorgeschriebenem Vordruck“ beim Finanzamt erfolgen und jede 
Kasse ist einzeln zu melden. Dabei müssen Sie folgende Punkte mitteilen: 
 

· Name des Steuerpflichtigen 
· Betriebsstätte der Kasse 
· Ordnungskriterium (in der Regel die Steuernummer) 
· Art der zertifizierten TSE und Seriennummer 
· Zertifizierungs-ID (wird durch das BSI vergeben) 
· Anzahl, Art und Seriennummern der eingesetzten elektronischen Aufzeichnungssysteme 
· Datum der Anschaffung 
· Datum der In- oder Außerbetriebnahme 

 
Hinweis: 
Allerdings hat das Bundesfinanzministerium ergänzt, dass die Kassennutzer von der Mitteilung absehen können, 
bis ihnen die elektronische Übermittlung ermöglicht wird. Wann diese Übermittlungsmöglichkeit besteht, wird im 
Bundessteuerblatt bekannt gegeben. Ein Termin steht noch nicht fest. 
Vorbereitend sollten Sie trotzdem schon die nötigen Informationen zusammentragen, um sie schnell parat zu ha-
ben, denn die Meldepflicht kann kurzfristig in Kraft treten. 
 
 
An unsere Mandanten: 
Gerne können wir Ihnen das Informationsblatt auch künftig per E-Mail zukommen lassen. 
Sprechen Sie uns an.  
 
 
 
 
 
 
   Ihre Steuerberater 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Steuertermine August 2020 
17.08. Umsatzsteuer für Monatszahler 
17.08. Umsatzsteuer für Quartalszahler mit Fristverlängerung 
17.08. Lohn- und Kirchensteuer der Arbeitnehmer für Monatszahler 
17.08. Gewerbesteuer 
 


